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Fahrradstreifen von der Isar nach oben zur Großhesseloher Brücke; 
Bürgerantrag

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 07100 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 18 Untergiesing Harlaching 
vom 19.11.2019

Sehr geehrter Herr Baumgärtner,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 18 greift in seinem Antrag die Anregung einer Bürgerin auf, wonach der 
Hangweg an der Großhesseloher Brücke mit einem Fahrradstreifen ausgestattet werden soll.

Zu diesem Sachverhalt hat am 03.03.2020 ein Ortstermin mit der Bürgerin, einem Vertreter 
des Bezirksausschusses 18 und dem Baureferat (Gartenbau) stattgefunden.

Zunächst wurde geklärt, dass es sich um den Hangweg direkt südlich der Großhesseloher 
Brücke handelt. Der Weg wird zwar vom Baureferat unterhalten, befindet sich aber außerhalb 
der Stadtgrenze.

Gemeinsam wurde festgestellt, dass sich die aus Rundhölzern erstellte Treppenanlage mit 
ihren ungleichmäßigen Auftrittstiefen nicht dazu eignet, einen Streifen oder eine Rinne zum 
Schieben für Fahrräder anzubauen. Nachdem es in zumutbarer Entfernung Hangwege ohne 
Treppen gibt, auf denen Fahrräder bequem geschoben werden können, wird der Vorschlag 
nicht weiter verfolgt. Es wurde jedoch Vereinbart, ein Hinweisschild zu den alternativen, 
treppenfreien Wegen anzubringen,
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DerBA-Antfag Nr. 14-20 / B 07T00 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 18 
Untergiesing-Harlaching vom 19.11.2019 ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.


